
Ministerium für Wirtschaft, Innovation,
Digitalisierung und Energie
des Landes Nordrhein-Westfalen

Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie
des Landes Nordrhein-Westfalen, 40190 Düsseldorf

Herrn

per E-Mail an:uno'rasdenstaat.de

Ihre Anfrage nach dem Gesetz über die Freiheit des Zugangs zu
Informationen(Informationsfreiheitsgesetz NRW), Umweltinforma-
tionsgesetz NRW und dem Verbraucherinformationsgesetz des

Bundes zum Thema „Meldepflichtige Ereignisse der Urananreiche-
rungsanlage Gronau“
Ihre E-Mail vom 18.06.2019

Sehr geehrter Herr Bothe,

für Ihre Anfrage vom 18.06.2019 nach dem Gesetz überdie Freiheit des

Zugangs zu Informationen (Informationsfreiheitsgesetz NRW), Umwel-

tinformationsgesetz NRW und dem Verbraucherinformationsgesetz des

Bundes zum Thema „Meldepflichtige Ereignisse der Urananreiche-

rungsanlage Gronau“ bedankeich mich.

Die von Ihnen beantragten Informationen werden auf der folgendenIn-

ternetseite des Bundesamtes für kerntechnische Entsorgungssicherheit

bereitgestellt:

(https://www.bfe.bund.de/DE/kt/ereignisse/berichte/jahresberichte/jahres

berichte.htm!).

Aktuell sind dort die Berichte bis 2017 vorhanden. Für den Zeitraum von

2018 bis heute verweise ich auf den nachfolgenden Link:

http://www.rfue.nrw.de/strahlen_bericht.html.
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Aktenzeichen

(bei Antwort bitte angeben)

Telefon 0211 61772 323

Fax 61772 92 323

E.......

Dienstgebäude und Lieferan-
schrift:
Berger Allee 25
40213 Düsseldorf

Nebengebäude:

Haroldstraße 4
40213 Düsseldorf

Telefon 0211 61772-0
Telefax 0211 61772-777
paststelle@!mwide.nruw.de
wwmawirtschaft.nnw

Öffentliche Verkehrsmittel:
Straßenbahnlinien 706, 708,

709 bis Haltestelle Poststraße



Dort nochnicht enthalten sind zwei Ereignisse aus Mai 2019:

 

 

Datum Ereignis Kategorie |INES

ab 1993

07.05.2019 |Ausfall des Notstromdieselaggre- N 0

gats ELAO3 im Rahmeneiner hie-

ran durchgeführten wiederkehren-

den Prüfung**
 

21.05.2019 [Fehlerhafte Ansteuerung von N 0

Brandschutzklappen”*       
**Abschließende Bewertung des Sachverständigenbleibt noch abzuwar-
ten

Diese Auskunft ergeht gebührenfrei.

Gegendiesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntga-

be Widerspruch schriftlich oder zur Niederschrift beim Ministerium für

Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nord-

rhein-Westfalen, Berger Allee 25, 40123 Düsseldorf eingelegt werden.

Der Widerspruch kann auch durch E-Mail erhoben werden, die mit einer

qualifizierten elektronischen Signatur zu versehen und an die elektroni-

sche Poststelle der Behörde zu übermitteln ist. Die E-Mail- Adresse lau-

tet: poststelle@mwide.sec.nrw.de.

Der Widerspruch kann auch durch De-Mail in der Sendevariante mit be-

stätigter sicherer Anmeldung nach dem De-Mail-Gesetz erhoben wer-

den. Die De-Mail-Adresselautet: poststelle@mwide-nrw.de-mail.de.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

gez.

or
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